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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.05.1972

Norm

ZPO §320

ZPO §321

ZPO §324

ZPO §349

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 349 Abs 1 ZPO, dass gegen die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Weigerung einer

Aussage ein abgesondertes Rechtsmittel nicht statt:ndet, gilt nur für Fälle der Verweigerung des Zeugnisses (§ 321

ZPO), nicht aber für Fälle der Unzulässigkeit des Zeugnisses (§ 320 ZPO). Beschlüsse, die Fälle des § 320 ZPO betre>en,

sind auch abgesondert anfechtbar.
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